
Anmerkung Ziethen Vollzugsrecht Entscheidungen

V. Zusammenfassung und Ausblick. Die Strafvollstreckungs-
kammer des LG L�beck hat im Nachgang zum Urteil des
BVerfG vom 24.07.2018 (Fixierung in der Unterbringung)
gegen einen Strafgefangenen die Fixierung bewilligt. Die
Entscheidung zur Zust�ndigkeit ist auf § 109 StVollzG, zur
Sache auf § 108 LStVollzG SH, § 88 StVollzG sowie »Vor-
gaben« des BVerfG gest�tzt. Sie ist abzulehnen. Das prozes-
suale Recht des Gefangenen zur Abwehr von Freiheitsbe-
schr�nkungen kann nicht in ein prozessuales Recht des Staa-
tes zur Erm�glichung von Freiheitsentziehungen umgedeutet
werden. Auch fehlt derzeit die Erm�chtigungsgrundlage f�r
eine richterliche Anordnung/Genehmigung der Fixierung.

Zudem stellen sich rechtspraktische Folgefragen. F�r die
richterliche Pr�fung der Fixierung in der Haft einen eigenen
t�glichen Bereitschaftsdienst von 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr
vorzuhalten, w�rde Ressourcen erfordern, die derzeit nicht
zur Verf�gung stehen, zumal eine einheitliche Zust�ndigkeit
f�r Untersuchungs-, Straf- und Abschiebungshaft nicht be-
steht. Die Frage nach der gerichtlichen Zust�ndigkeit f�r Fi-
xierungen in der Haft muss der Gesetzgeber beantworten.

Vors. Richter am LG Dr. J�rg Ziethen, Frankfurt/M.*

Verfassungswidrigkeit des
Wahlausschlusses von Menschen mit
Behinderungen
BWahlG § 13 Nr. 2, 3; BVerfGG § 48 Abs. 1; GG Art. 38 Abs. 1,
Art. 3 Abs. 3 S. 2

1. Ein Wahlrechtsausschluss steht der Beschwerdef�hig-
keit im Wahlpr�fungsverfahren gem�ß § 48 Abs. 1

BVerfGG nicht entgegen, wenn dieser Ausschluss Gegen-
stand der Beschwerde ist.

2. Beschr�nkt sich der Beschwerdef�hrer im Wahlpr�-
fungsverfahren auf die Geltendmachung einer subjekti-
ven Rechtsverletzung, bedarf es der Darlegung der Man-
datsrelevanz des Wahlfehlers nicht.

3. Ein Ausschluss vom aktiven Wahlrecht kann verfas-
sungsrechtlich gerechtfertigt sein, wenn bei einer be-
stimmten Personengruppe davon auszugehen ist, dass
die M�glichkeit der Teilnahme am Kommunikationspro-
zess zwischen Volk und Staatsorganen nicht in hinrei-
chendem Maße besteht.

4. § 13 Nr. 2 BWahlG verfehlt die verfassungsrechtlichen
Anforderungen an eine gesetzliche Typisierung, weil er
den Kreis der von einem Wahlrechtsausschluss Betroffe-
nen ohne hinreichenden sachlichen Grund in gleichheits-
widriger Weise bestimmt.

5. § 13 Nr. 3 BWahlG ist nicht geeignet, Personen zu er-
fassen, die typischerweise nicht �ber die F�higkeit zur
Teilnahme am demokratischen Kommunikationsprozess
verf�gen. (amtl. Leits�tze)

BVerfG, Beschl. v. 29.01.2019 – 2 BvC 62/14

Mitgeteilt von RA Prof. Dr. Helmut Poll�hne, Bremen.

Anm. d. Red.: S. dazu auch Oelbermann/Poll�hne R&P 2015, 86.
§ 13 Nr. 3 BWahlG, der Menschen von der Wahl ausschließt, die
gem. §§ 63, 20 StGB im Maßregelvollzug untergebracht sind, wur-
de f�r nichtig erkl�rt.

* Verf. war Vors. u.a. einer StVK und ist Lehrbeauftragter an der Goethe-Uni-
versit�t Frankfurt/M.
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